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RS OGH 1961/6/23 2Ob245/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.06.1961

Norm

ASVG §334 Abs1

Rechtssatz

Grobe Fahrlässigkeit, wenn der Platzmeister duldet, daß ein Arbeiter eine Maschine bedient, ohne die

Schutzvorrichtung anzubringen. Mit dem Hinweis auf langjährige Erfahrung des Arbeiters läßt sich die Haftung nicht

abwenden.
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